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I- GRUNDELEMENTE DER AUSFUHRKONTROLLEN FÜR GÜTER UND TECHNOLOGIEN 

MIT DOPPELTEM VERWENDUNGSZWECK IM ALLGEMEINEN UND INSBESONDERE 

GEMÄß DER VERORDNUNG (EG) NR. 1334/2000 DES RATES 

1) Hintergrund des Berichts 

Die Verordnung (EG) Nr. 1334/20001 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die 
Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck 
wurde am 22. Juni 2000 erlassen. Sie trat am 26. September 2000 in Kraft. Gemäß Artikel 20 
der Verordnung Nr. 1334/2000 legt die Kommission „dem Europäischen Parlament und dem 
Rat alle drei Jahre einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. Die 

Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sachdienlichen Angaben zur Ausarbeitung 

dieses Berichts.“ 

In Artikel 2 Buchstabe a) der Verordnung werden Güter mit doppeltem Verwendungszweck 
definiert als „Güter, einschließlich Datenverarbeitungsprogramme und Technologie, die 
sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können; darin 

eingeschlossen sind alle Waren, die sowohl für nichtexplosive Zwecke als auch für jedwede 

Form der Unterstützung bei der Herstellung von Kernwaffen oder sonstigen 

Kernsprengkörpern verwendet werden können“. Dieses Konzept lässt sich durch einige 
Beispiele veranschaulichen, die insbesondere den Unterschied zwischen einem Gut bzw. einer 
Technologie mit doppeltem Verwendungszweck und einer konventionellen Waffe 
verdeutlichen. Ein Gut bzw. eine Technologie mit doppeltem Verwendungszweck können 
sein: ein Rechner, ein Datenverarbeitungsprogramm mit einer bestimmten Leistungsfähigkeit, 
ein in der Natur vorkommendes Virus (Ebola), ein in großen industriellen Mengen verkauftes 
chemisches Erzeugnis, eine Ausrüstung für ein Kernkraftwerk, ein Steuerungselement für 
einen Flugkörper oder eine Werkzeugmaschine. 

Der Bericht deckt den Zeitraum bis zur Erweiterung der EU und bis zum Inkrafttreten der 
Verordnung und ihrer Änderungen in den zehn neuen Mitgliedstaaten ab. Infolgedessen 
bezieht er sich in erster Linie auf die Anwendung der Verordnung in den fünfzehn „alten“ 
Mitgliedstaaten. Wann immer speziell auf die Lage der zehn neuen Mitgliedstaaten Bezug 
genommen wird, wird dies ausdrücklich präzisiert. 

2) Entstehung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates 

Die Annahme der Verordnung auf der Grundlage des Artikels 133 EG-Vertrag war die Folge 
von zwei EuGH-Urteilen, die in Erinnerung riefen, dass Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck in den Bereich der gemeinsamen Handelspolitik fallen. Das vorherige 
System beruhte auf zwei verschiedenen Rechtsinstrumenten: der Verordnung Nr. 3381/94 auf 
der Grundlage des (damaligen) Artikels 113, in der die Grundprinzipien der 
Ausfuhrkontrollen und der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
festgelegt waren, und den Listen der Güter mit doppeltem Verwendungszweck auf der 
Grundlage der Gemeinsamen Aktion GASP/94/942. 

                                                 
1 ABl. L 159 vom 30.6.2000, S. 1. Ein Index zu Anhang I der Verordnung wurde im Amtsblatt Reihe C 

241 vom 23.8.2000 veröffentlicht. 
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3) Beziehung zwischen der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates und den 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der internationalen 
Ausfuhrkontrollregime 

a) Die Liste der Güter und Technologien in Anhang I der Verordnung basiert auf den 
einschlägigen Listen der internationalen Ausfuhrkontrollregime2.  

b) Die internationalen Regime zur Kontrolle der Ausfuhren von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck wurden zur Unterstützung der Durchführung der Nichtverbreitungs- und 
Abrüstungsverträge geschaffen, die jeweils für ihren eigenen Geltungsbereich die 
internationale Kooperation zu legitimen zivilen Zwecken zulassen. Die Mitglieder der Regime 
entscheiden einvernehmlich, welche Güter Ausfuhrkontrollen unterworfen werden, um eine 
zivile Nutzung im Einklang mit den Nichtverbreitungs- und Abrüstungsverträgen zu 
garantieren. 

c) Rolle der EU in den internationalen Ausfuhrkontrollregimen und Aussichten nach der 
Erweiterung 

Bei Annahme der Verordnung waren alle damaligen Mitgliedstaaten der EU Mitglied aller 
Ausfuhrkontrollregime, was den Inhalt der Verordnung stark beeinflusste. Dies ist heute in 
der erweiterten Union nicht der Fall. Seit Ende Mai 2004 sind alle fünfundzwanzig EU-
Mitgliedstaaten Mitglied der Gruppe nuklearer Lieferländer (nuklearrelevante Güter) und der 
Australiengruppe (biologische und chemische Güter). Alle neuen Mitgliedstaaten haben die 
Mitgliedschaft im Trägertechnologie-Kontrollregime (Missile Technology Control Regime – 
MTCR) beantragt3, sind aber dort und auch beim Wassenaar-Regime (Nachfolger des 
COCOM, betrifft neben konventionellen Waffen auch Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck wie Werkzeugmaschinen, Computer, Werkstoffe) noch nicht Mitglied. 
Keiner der neuen Mitgliedstaaten gehört dem Zangger-Ausschuss (nuklearrelevante Güter) 
an. Auf diese Situation und ihre Folgen für die Verordnung wird in Teil III Punkt 3 genauer 
eingegangen. 

d) Status der Europäischen Kommission in den internationalen Ausfuhrkontrollregimen: 

Die Kommission ist Mitglied der Australiengruppe und hat Beobachterstatus in der Gruppe 
der nuklearen Lieferländer und im Zangger-Ausschuss. Im Wassenaar-Regime und im MCTR 
hat sie keinen eigenen Status, wurde aber aufgefordert, in der Delegation der EU-
Präsidentschaft an den Plenarsitzungen dieser beiden Regime teilzunehmen. Nach 
entsprechenden Beschlüssen im Rahmen des Aktionsplans, den der Europäische Rat von 

                                                 
2 Nur ein Teil der internationalen Gemeinschaft ist Mitglied der internationalen Ausfuhrkontrollregime. 

Den einzelnen Ausfuhrkontrollregimen gehören zwischen 33 und 44 Staaten an. Die EU-
Mitgliedstaaten stellen in diesen Regimen in der Regel mehr als die Hälfte der Mitglieder. Es sind zwar 
viele Lieferstaaten von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck Mitglied der internationalen 
Ausfuhrkontrollregime, aber doch nicht alle. China z. B. ist nur Mitglied der Gruppe der nuklearen 
Lieferländer (seit Mai 2004) und im Zangger-Ausschuss. Russland beteiligt sich an allen Regimen mit 
Ausnahme der Australiengruppe (biologische und chemische Güter). Indien, Pakistan, Nordkorea und 
Libyen sind nicht Mitglied dieser Regime.  

3 Die folgenden neuen Mitgliedstaaten haben im Jahr 2003 oder früher die Mitgliedschaft im MTCR 
beantragt: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slowakei, Slowenien und Zypern. Die folgenden neuen 
Mitgliedstaaten haben im Jahr 2003 oder früher die Mitgliedschaft im Wassenaar-Regime beantragt: 
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slowenien und Zypern. 
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Thessaloniki im Juni 2003 annahm, kann sie in der Delegation der EU-Präsidentschaft auch 
an allen Arbeitsgruppensitzungen dieser beiden Regime teilnehmen. 

4) Handel zwischen den Mitgliedern der internationalen Ausfuhrkontrollregime 
und Besonderheit der erweiterten EU 

Die Mitgliedschaft in einem internationalen Ausfuhrkontrollregime bedeutet für den 
Mitgliedstaat die politische Verpflichtung, die Ausfuhr der von dem Regime gelisteten Güter 
mit doppeltem Verwendungszweck - und in bestimmten Fällen (bei Anwendung der so 
genanten „Catch-All-Klausel“, die die meisten Regime enthalten und die sich aus der 
entsprechenden Klausel der Verordnung inspiriert) auch die Ausfuhr nicht gelisteter Güter - 
zu kontrollieren.  

Die Modalitäten für die Durchführung der Kontrollen werden von jedem Land souverän selbst 
festgelegt. Sie können sich folglich in manchen Fällen bei ein und demselben Regime je nach 
Land stark unterscheiden (innerhalb der EU ist der Spielraum der Mitgliedstaaten auf Grund 
der Verordnung allerdings gering).  

Die Mitgliedschaft in einem Regime ermöglicht jedoch nicht automatisch den freien Handel 
mit Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zwischen dessen 
Mitgliedern. Nur innerhalb der EU gilt der Grundsatz des freien Warenverkehrs für praktisch 
alle in Anhang I4 der Verordnung gelisteten Elemente (mit Ausnahme der in Anhang IV 
gelisteten Güter und Technologien). Die mit der Verordnung eingeführte 
Gemeinschaftsregelung ist in der internationalen Gemeinschaft insofern einzigartig, als sie die 
einzige rechtsverbindliche Vereinbarung ist, die seit dem 1. Mai 2004 für fünfundzwanzig 
Länder gilt. 

5) Grundprinzipien der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates 

a) In den Anhängen5 (I, II und IV) der Verordnung gelistete Güter und Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck 

In den Anhängen I, II und IV der Verordnung sind diejenigen Güter und Technologien 
aufgeführt, die von den internationalen Ausfuhrkontrollregimen erfasst sind. Die Liste der von 
der Verordnung6 abgedeckten Güter wird regelmäßig gemäß Artikel 11 der Verordnung 
aktualisiert. 

b) Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen 

                                                 
4 Anhang I basiert auf den Listen der internationalen Ausfuhrkontrollregime. Anhang IV, in dem die 

Güter aufgelistet sind, die im Binnenmarkt der Kontrolle unterliegen, ist eine sehr kleine Untereinheit 
von Anhang I. 

5 Anhang I basiert auf den Listen der internationalen Ausfuhrkontrollregime. Mit Ausnahme von Anhang 
III sind alle anderen Anhänge der Verordnung Untereinheiten von Anhang I. Anhang IV, in dem die 
Güter aufgelistet sind, die innerhalb des Binnenmarkts der Kontrolle unterliegen, ist also eine sehr 
begrenzte Untereinheit von Anhang I. Die in Anhang II Teil 2 (Definition der Allgemeinen 
Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft) genannten Güter bilden ebenfalls eine Untereinheit von 
Anhang I, die jedoch umfassender ist als Anhang IV, da sie neben Anhang IV noch einige weitere Güter 
umfasst, die als so sensibel gelten, dass für sie keine Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der 
Gemeinschaft erteilt wird. 

6 Einzelheiten siehe Teil II Punkt 1. 
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Für die Erteilung bzw. Verweigerung der Ausfuhrgenehmigungen für Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck im Sinne der Verordnung gemäß den in der Verordnung festgelegten 
Voraussetzungen sind die Behörden der Mitgliedstaaten zuständig. Tatsächlich sind die 
Mitgliedstaaten am besten in der Lage, sich Kenntnisse über die potenziellen Antragsteller 
(die Ausführer) zu verschaffen. Der Dialog mit der Industrie ist für die wirksame 
Durchführung der Verordnung von wesentlicher Bedeutung (vgl. Teil II Punkt 6).  

c) Binnenmarkt und Anerkennung der erteilten Ausfuhrgenehmigungen 

Die Verordnung enthält zwei wichtige Grundsätze: den Grundsatz des freien Warenverkehrs 
für Güter mit doppeltem Verwendungszweck im Binnenmarkt, von dem nur die in Anhang IV 
der Verordnung gelisteten Güter ausgeschlossen sind, und den Grundsatz der allgemeinen 
Gültigkeit der von den Mitgliedstaaten erteilten Ausfuhrgenehmigungen, mit Ausnahme 
bestimmter konkreter Fälle, in denen die Mitgliedstaaten einander vor Erteilung oder 
Verweigerung der Genehmigung konsultieren müssen (vgl. Artikel 7, 9 und 12 der 
Verordnung). 

6) Die wichtigsten Neuerungen der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates 
gegenüber dem früheren System 

a) Vorteil eines einzigen Rechtsinstruments 

Durch das Inkrafttreten eines einzigen Rechtsinstruments ist nunmehr gewährleistet, dass alle 
Mitgliedstaaten dieselben in den Anhängen definierten Güter ab demselben Zeitpunkt 
kontrollieren, so dass auf Drittlandsmärkten weniger Wettbewerbsverzerrungen entstehen.  

b) Vorteil der Allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft (Artikel 6 und Anhang II) 

Diese Genehmigung gemäß der Definition in Artikel 6 und Anhang II der Verordnung hat es 
ermöglicht, die Ausfuhr der meisten in den Listen der Ausfuhrkontrollregime aufgeführten 
Güter mit doppeltem Verwendungszweck (mit Ausnahme der besonders sensiblen Güter 
gemäß Anhang II Teil 27) in eine kleine Gruppe von Ländern (gemäß Anhang II Teil 3 der 
Verordnung sind dies seit dem 1. Mai 2004 die Vereinigten Staaten, Kanada, Norwegen, 
Japan, die Schweiz, Australien und Neuseeland8) zu erleichtern. 

c) Einführung der Pflicht zur Kontrolle immaterieller Technologietransfers (Artikel 2 
Buchstabe b) Ziffer iii) 

Mit der Aufnahme dieser Bestimmung in die Verordnung sollte erreicht werden, dass die 
Mitgliedstaaten die Verbringung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aus dem 
Zollgebiet der Gemeinschaft kontrollieren, und zwar unabhängig davon, ob diese – wie in der 
vorigen Verordnung vorgesehen – auf herkömmliche Weise („Offline-Methoden“) materiell 
übertragen werden oder mit Hilfe der neuen Kommunikationsmittel (Fax, Telefon oder 
Online, z. B. per E-Mail) immateriell. Für den Technologietransfer per Telefon werden die 
Kontrollverfahren in Artikel 2 Buchstabe b) Ziffer iii) folgendermaßen präzisiert: „… für die 

                                                 
7 Anhang II Teil 2 umfasst die Güter des Anhangs IV und einige weitere sensible Güter. 
8 Auf Vorschlag der Kommission (KOM (2004) 148) erließ der Rat am 26. April 2004 die Verordnung 

(EG) Nr. 885/2004, veröffentlicht im ABl. L 168 vom 1.5.2004, die am 1. Mai 2004 in Kraft trat. Mit 
dieser Verordnung wurden Ungarn, die Tschechische Republik und Polen aus Anhang II Teil 3 
gestrichen. 
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mündliche Weitergabe von Technologie über das Telefon gilt dies nur insofern, als die 

Technologie in einem Dokument enthalten ist und der betreffende Teil des Dokuments am 

Telefon verlesen oder am Telefon so beschrieben wird, dass im wesentlichen das gleiche 

Ergebnis erzielt wird“. 

Die Kommission hatte bei Aushandlung der Verordnung darauf hingewiesen, dass die 
Durchführung dieses Artikels, der auf die Diskussionen im Rahmen des Wassenaar-Regimes 
(für Güter mit doppeltem Verwendungszweck und konventionelle Militärgüter) zurückgeht, 
Probleme bereiten könne. Inzwischen kamen die Beratungen über die praktischen Modalitäten 
der Kontrolle immaterieller Technologietransfers voran, wie die Wassenaar-Plenartagung 
2003 zeigte. Die Frage wurde auch in anderen Regimen, z. B. der Australiengruppe, erörtert, 
vor allem im Zusammenhang mit dem Problem, den Begriff „allgemein zugänglich 
gewordene Informationen“ zu definieren. Innerhalb der EU konnten nach mehreren Sitzungen 
der gemäß Artikel 18 der Verordnung eingesetzten Koordinierungsgruppe (vgl. Teil II Punkt 
2b dieses Berichts) zahlreiche Konzepte geklärt werden, die die Anwendung des Artikels 2 
Buchstabe b) Ziffer iii) der Verordnung erleichtern. 

d) Einführung einer „Catch-All-Klausel“, nach der auch nicht in den Anhängen der 
Verordnung gelistete Güter kontrolliert werden können (Artikel 4 und 5) 

Gemäß dieser Klausel (Artikel 4 und 5 der Verordnung) können die Mitgliedstaaten im 
Einzelfall gemäß den Bestimmungen dieser Artikel auch die Ausfuhren nicht in den 
Anhängen der Verordnung gelisteter Güter und Technologien der Kontrolle unterwerfen. 
Damit verfügen die für die Ausfuhrkontrolle zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über 
genügend Flexibilität, um auf spezifische Situationen (Gefahr der Verbreitung in Verbindung 
mit rascher Innovation) oder bestimmte außen- oder sicherheitspolitische Entwicklungen, die 
rasches Handeln erfordern, zu reagieren. 

e) Einsetzung einer Koordinierungsgruppe gemäß Artikel 189 der Verordnung 

Diese Gruppe, in der ein Vertreter der Kommission (GD Handel) den Vorsitz führt, kann sich 
mit jeder Frage praktischer Natur befassen, die die Durchführung der Verordnung betrifft, und 
die die Ausführer vertretenden Organisationen konsultieren. 

II– DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG (EG) NR. 1334/2000 DES RATES 

1) Änderungen der Verordnung 

Seit ihrem Inkrafttreten wurde die Verordnung sechs Mal geändert10.  

                                                 
9 Artikel 18 sieht Folgendes vor: „Es wird eine Koordinierungsgruppe eingesetzt, in der der Vertreter 

der Kommission den Vorsitz führt. Jeder Mitgliedstaat entsendet einen Vertreter in die 
Koordinierungsgruppe. Die Koordinierungsgruppe prüft alle Fragen im Zusammenhang mit der 

Anwendung dieser Verordnung, die entweder vom Vorsitzenden oder von einem Vertreter eines 

Mitgliedstaats vorgelegt werden, und unter anderem folgende Punkte: a) die Maßnahmen, die von die 

Mitgliedstaaten ergriffen werden sollten, um die Ausführer über ihre Verpflichtungen aufgrund dieser 

Verordnung zu unterrichten, und b) Leitlinien für Formblätter für Ausfuhrgenehmigungen. Die 
Koordinierungsgruppe kann Organisationen, die von dieser Verordnung betroffene Ausführer vertreten, 

konsultieren, wann immer sie dies für erforderlich hält.“ 
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Die Änderungen dienten in erster Linie der Anpassung der Listen der Güter, deren Ausfuhr 
genehmigungspflichtig ist, d. h. zur Anpassung von Anhang I11 der Verordnung (auf der 
Grundlage der Listen der internationalen Ausfuhrkontrollregime), von Anhang II Teil 2 der 
Verordnung (von der Allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft ausgeschlossene 
Güter) und von Anhang IV der Verordnung (Güter und Technologien, deren 
innergemeinschaftliche Verbringung genehmigungspflichtig ist).  

Die Kommission beschloss, dass ab Ende 2002 grundsätzlich bei jedem Vorschlag zur 
Änderung der Verordnung die Anhänge in ihrer Gesamtheit veröffentlicht werden würden, 
damit die Ausführer und die Personen, die in den Mitgliedstaaten die Ausfuhrgenehmigungen 
erteilen, immer auf ein einziges konsolidiertes Dokument zurückgreifen können. 

2) Arbeiten der Koordinierungsgruppe (Artikel 18 der Verordnung) 

Die Koordinierungsgruppe trat elf Mal unter dem Vorsitz der Kommission zusammen. Sie 
behandelte eine Vielzahl wichtiger Fragen, die die Durchführung der Verordnung betreffen. 

a) Definition des Begriffs „Ausführer“ (Artikel 2 Buchstabe c) 

Die Koordinierungsgruppe beriet über die konkreten Probleme in Verbindung mit der 
Anwendung der Definition des Begriffs „Ausführer“. Eine Schlussfolgerung war, dass der 
Begriff „Ausführer“ (natürliche oder juristische Person) Personen bezeichnet, die die 
Versendung der (von der Verordnung erfassten) Güter aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft 
tatsächlich bestimmen können (wobei die Aushandlung des Ausfuhrvertrags ein konkretes 
Element der Definition des Ausführers sein kann). Es wurde einhellig als wichtig erachtet zu 
verhindern, dass sich die Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung an die europäische Industrie 
dadurch verzögert, dass sich die Mitgliedstaaten nicht rasch einigen können, welches Land für 
die Bearbeitung des Ausfuhrantrags zuständig ist. 

b) Kontrollen immaterieller Technologietransfers (Artikel 2 Buchstabe b) Ziffer iii) und 
Gemeinsame Aktion 2000/401/GASP) 

Nach mehreren Sitzungen der Koordinierungsgruppe konnten operationelle 
Schlussfolgerungen gezogen werden, und die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 
und der Gemeinsamen Aktion wurden beleuchtet. 

Die Arbeiten der Gruppe des Rates und der Gruppe nach Artikel 18 zeigten, dass eine 
Änderung des Artikels 2 Buchstabe b) Ziffer iii) nicht notwendigerweise die praktikabelste 
Lösung ist, um die Durchführung von Kontrollen immaterieller Transfers in der Union zu 

                                                                                                                                                         
10 Es wurden folgende Verordnungen erlassen: Verordnung (EG) Nr. 2889/2000 vom 22.12.2000, ABl. L 

336 vom 30.12.2000, in Kraft getreten am 4. Januar 2001. Verordnung (EG) Nr. 458/2001 vom 
6.3.2001, ABl. L 65 vom 7.3.2001, in Kraft getreten am 12. März 2001. Verordnung (EG) Nr. 
2432/2001 vom 20.11.2001, ABl. L 338 vom 20.12.2001, in Kraft getreten am 19. Januar 2002. 
Verordnung (EG) Nr. 880/2002 vom 27.5.2002, ABl. L 139 vom 29.5.2002, in Kraft getreten am 3. Juni 
2002. Verordnung (EG) Nr. 149/2003 vom 27.1.2003, ABl. L 30 vom 5.2.2003, in Kraft getreten am 7. 
März 2003. Verordnung (EG) Nr. 885/2004, ABl. L 168 vom 1.5.2004, in Kraft getreten am 1. Mai 
2004. 

11 Die Kommission schlug dem Rat eine Änderung von Anhang I vor (KOM (2004) 339), um den 
Beschlüssen der internationalen Ausfuhrkontrollregime seit der Annahme der Verordnung Nr. 149/2003 
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten beschlossen einstimmig, diesen Vorschlag zu ändern und auch 
die auf der Plenartagung der Australiengruppe 2004 gefassten Beschlüsse aufzunehmen. 
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erleichtern, da die Schwierigkeit bei diesen Kontrollen darin besteht, sie stets der Entwicklung 
der Kommunikationstechnologien anzupassen. Obwohl die Innovation die Verbreitung von 
Daten erleichtert hat (was die Kontrollen erschwert, da sich ihr potenzieller 
Anwendungsbereich erweitert), hat sie doch auch dazu beigetragen, dass die Datenbenutzer 
leichter ermittelt werden können (was die Kontrollen erleichtern kann).  

Es wurde festgestellt, dass in der Praxis die von den Mitgliedstaaten festgelegten 
Kontrollverfahren der ständigen Weiterentwicklung der Kommunikationstechnologien 
Rechnung tragen müssen. Dass eine Gesellschaft beschließt, über die neuen 
Kommunikationsmittel auf dem Auslandsmarkt außerhalb der EU Technologien frei 
zugänglich zu machen, deren Ausfuhr genehmigungspflichtig ist, wurde als wenig 
wahrscheinlich angesehen, da dies nicht nur die Rechte an gewerblichem und geistigem 
Eigentum verletzen würde, sondern auch der Verordnung über die Kontrolle von Güter und 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zuwiderliefe. 

Gemäß der Verordnung ist die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck grundsätzlich genehmigungspflichtig, auch wenn sie mit Hilfe neuer 
Kommunikationsmittel erfolgt. Nicht abgedeckt ist jedoch die Weitergabe in Verbindung mit 
einem Grenzübertritt natürlicher Personen (Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung) und die 
Weitergabe allgemein zugänglicher Daten. Gemäß Artikel 19 der Verordnung sind 
individuelle Handlungen, die gegen diesen Grundsatz verstoßen, strafbar.  

Die Arbeiten haben auch die Klärung der Konzepte im Zusammenhang mit der Kontrolle 
immaterieller Technologietransfers ermöglicht, z. B. des Konzepts der elektronischen Ausfuhr 
aus der EU. Geprüft wurden außerdem Fälle von Transfers zwischen Tochtergesellschaften 
und Muttergesellschaft, die genehmigungspflichtig sind, weil eine Ausfuhr aus der EU mit 
Hilfe neuer Kommunikationsmittel (Typ Intranet) stattfindet, und Fälle, in denen die 
Einstellung von Informationen ins Internet genehmigungspflichtig ist.  

Die Verbringung aus dem Gebiet der Gemeinschaft in Verbindung mit einem Grenzübertritt 
natürlicher Personen ist durch die Gemeinsame Aktion 2000/401/GASP12 abgedeckt.  

Im Interesse der Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit der Kontrollen müssen die 
Genehmigungsbehörden der Mitgliedstaaten im engen Kontakt mit den betroffenen 
Ausführern und der Industrie stehen, um deren Erfordernisse zu verstehen und möglichst 
angemessene Genehmigungen zu erteilen. Einige Mitgliedstaaten haben übrigens mitgeteilt, 
dass manche ihrer allgemeinen Ausfuhrgenehmigungen auch für immaterielle 
Technologietransfers gelten. 

                                                 
12 Die Gemeinsame Aktion legt die Elemente fest, die die Mitgliedstaaten in ihre Rechtsvorschriften 

betreffend die Kontrolle der technischen Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen 
Endverwendung (vor allem Aktivitäten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen) aufnehmen 
sollten (Veröffentlicht in ABl. L 159 vom 30.6.2000, S. 216.) Vorgesehen ist die Einführung von 
Kontrollen immaterieller Technologietransfers, die in Verbindung mit der Ausreise von Personen aus 
der EU erfolgen (mit Ausnahme der in Anhang II Teil 3 der Verordnung genannten Länder). 
Ausgenommen vom Anwendungsbereich der Gemeinsamen Aktion sind Tätigkeiten in Verbindung mit 
der Grundlagenforschung. Im Mai 2004 hatten acht Mitgliedstaaten entsprechende Rechtsvorschriften 
erlassen. Ein Mitgliedstaat hat Rechtsvorschriften erlassen, die den Anwendungsbereich der 
Gemeinsamen Aktion teilweise abdecken, sechs weitere Mitgliedstaaten dagegen verfügten noch nicht 
über entsprechende Vorschriften. Vier davon bereiteten solche allerdings 2003 vor, und die zwei 
anderen Mitgliedstaaten planen die Ausarbeitung solcher Vorschriften für 2004. Von den neuen 
Mitgliedstaaten haben zwei noch keine entsprechenden Rechtsvorschriften angenommen. 
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Die Kommission hat außerdem angeregt, dass die Mitglieder der Koordinierungsgruppe die 
Arbeiten der Ratsgruppe, die sich mit Fragen der Neuen Technologien und der Netzsicherheit 
befassen, verfolgen.  

Die Kommission hat die Mitgliedstaaten wiederholt aufgefordert, sie über die von ihnen 
erlassenen Rechtsvorschriften, die die Durchführung des Artikels 2 Buchstabe b) Ziffer iii) 
der Verordnung betreffen, zu unterrichten. Dies ist für einen Vergleich der Praktiken und für 
die Tätigkeit der Gruppe notwendig und entspricht überdies Artikel 20 der Verordnung (vgl. 
den folgenden Punkt 3). 

c) Sanktionen (Artikel 19) 

Alle Mitgliedstaaten haben für den Fall eines Verstoßes gegen die Verordnung Sanktionen 
eingeführt, doch die Grundlage für die Sanktionen ist nicht überall dieselbe: Nach den 
Rechtsvorschriften mancher Mitgliedstaaten werden nur bei nachweislich vorsätzlichen 
Verstößen gegen die Verordnung Sanktionen ergriffen, während hierfür in anderen 
Mitgliedstaaten die Feststellung der Fahrlässigkeit ausreicht. Die Gruppe des Rates konnte im 
Rahmen ihrer Tätigkeit feststellen, welche verschiedenen Arten von Sanktionen es in den 
Mitgliedstaaten gibt, und stellte fest, dass alle Mitgliedstaaten über zivil- und strafrechtliche 
Sanktionen verfügen.  

d) „Catch-All-Klausel“ (Artikel 4 und 5) 

- Die Durchführung der Artikel 4 Absätze 1 und 3 der Verordnung ist abhängig von der 
Existenz und der Qualität des Dialogs zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und der in 
ihrem Gebiet angesiedelten Industrie, vor allem mit der Industrie, die Güter mit einer 
Verbindung zu Massenvernichtungswaffen produzieren. Berichte über die Art des Dialogs, 
auf nationaler Ebene zwischen den Mitgliedstaaten und der in ihrem Gebiet ansässigen 
Industrie haben ein besseres Verständnis bestimmter Praktiken ermöglicht.  

- Artikel 4 Absatz 2 (Genehmigungspflicht der Ausfuhr in der Verordnung nicht gelisteter 
Güter mit doppeltem Verwendungszweck zur militärischen Endverwendung in einem Land, 
für das ein Waffenembargo gilt) wurde erörtert, und die Gruppe konnte bestimmte Begriffe 
klären, z. B. den Begriff „militärische Endverwendung“, der in diesem Artikel verwendet 
wird. 

- Nicht alle Mitgliedstaaten haben von der Möglichkeit des Artikels 4 Absatz 5 der 
Verordnung Gebrauch gemacht. Danach kann „ein Mitgliedstaaten einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften erlassen oder beibehalten, in denen für die Ausfuhr von Gütern mit 

doppeltem Verwendungszweck, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, eine 

Genehmigungspflicht vorgeschrieben wird, wenn der Ausführer Grund zu der Annahme hat, 

dass diese Güter ganz oder teilweise für einen der in Absatz 1 genannten Verwendungszwecke 

bestimmt sind oder bestimmt sein können“ (Absatz 1 betrifft die Gefahr der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen). 

- Gemäß Artikel 5 kann ein Mitgliedstaat die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck, die nicht in Anhang I aufgeführt sind, aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder aus Menschenrechtserwägungen untersagen oder hierfür eine 
Genehmigungspflicht vorschreiben. Einige Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, 
Vereinigtes Königreich) haben Rechtsvorschriften erlassen, die definieren, welche Güter unter 
Artikel 5 fallen (vgl. den folgenden Punkt 3).  
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e) Zweckdienliche Dokumente für die Bearbeitung der Genehmigungsanträge 

Die Arbeiten der Gruppe haben gezeigt, dass die Frage nach Anzahl und Art der Dokumente, 
die für die korrekte Einschätzung des mit dem Genehmigungsantrag eines Ausführers 
verbundenen Risikos erforderlich sind, von grundlegender Bedeutung ist und sich nicht 
allgemein oder standardisiert beantworten lässt. Schließlich muss die für die Bearbeitung des 
Antrags zuständige Stelle alle Informationen einholen, die sie zur Bewertung des mit dem ihm 
unterbreiteten Ausfuhrvorgang verbundenen Risikos benötigt. Dabei kann aber jeder Vorgang 
andere Probleme aufwerfen und gegebenenfalls atypische Nachforschungen oder spezifische 
Überprüfungen erfordern.  

f) Unternehmensinterne Programme zur Einhaltung der Ausfuhrkontrollverfahren 

Einige Mitgliedstaaten erläuterten den Zusammenhang zwischen der Existenz 
unternehmensinterner Programme zur Einhaltung der Ausfuhrkontrollverfahren (« Internal 
Compliance Programmes » bzw. « ICP » im Englischen) und der Erteilung bestimmter, die 
Ausfuhr erleichternder Genehmigunge durch bestimmte Mitgliedstaaten. Diejenigen 
Mitgliedstaaten, für die ICP ein (aber nicht das einzige) Kriterium für die Erteilung von 
Genehmigungen sind, führen regelmäßig Prüfungen in den betroffenen Unternehmen durch 
und passen gegebenenfalls die Genehmigungen den Prüfergebnissen an. 

g) Elektronische Verwaltung der Ausfuhrgenehmigungen (E-Licensing) 

Erörtert wurden auch die Vorteile einer Lizenzverwaltung mit Hilfe der neuen 
Kommunikationstechnologien. Es wurde festgestellt, dass diese Art der Verwaltung insofern 
interessant ist, als sie in Ländern, die eine Vielzahl von Ausfuhrgenehmigungen erteilen 
müssen, die rasche Bearbeitung erleichtern. Das E-Licensing hat jedoch seine Grenzen, da 
bestimmte zur stichhaltigen Prüfung der Anträge notwendige Dokumente (z. B. 
Bescheinigungen der Endverwender) auf herkömmlichem Wege übermittelt werden müssen, 
damit ihre Echtheit geprüft werden kann. Die wenigen Mitgliedstaaten, die 2003 erfolgreich 
das E-Licensing getestet haben, werden der Gruppe hierüber 2004 berichten, und die neuen 
Mitgliedstaaten, die mitteilenswerte Erfahrungen gesammelt haben, werden ebenfalls gebeten, 
darüber zu berichten.  

3) Sekundäre Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

Gemäß Artikel 20 der Verordnung unterrichtet jeder Mitgliedstaat „die Kommission über die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die er zur Durchführung dieser Verordnung erlässt, 

einschließlich der Maßnahmen gemäß Artikel 19. Die Kommission übermittelt diese Angaben 

den übrigen Mitgliedstaaten“. 

a) Alte Mitgliedstaaten 

Seit Inkrafttreten der Verordnung haben die meisten Mitgliedstaaten die Annahme 
ergänzender Rechtsvorschriften notifiziert. Nur wenige Mitgliedstaaten (Portugal – Gesetz 
von 1991; Spanien – Gesetz von 1998; Österreich – Gesetze von 1995 und 1997) haben ihre 
Rechtsvorschriften aus der Zeit vor der Verordnung nicht geändert. Österreich hat mitgeteilt, 
dass es beabsichtigt, bis zum Sommer 2004 neue Rechtsvorschriften auszuarbeiten.  

Damit die notifizierten Informationen verwendet werden können, sollte ihnen eine 
Übersetzung ins Englische beigefügt werden.  



 

DE 12   DE 

Die Kommission hat im Amtsblatt der Europäischen Union13 die Informationen über die 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Durchführung bestimmter Aspekte der folgenden Artikel 
der Verordnung veröffentlicht: 

- Artikel 5 (nicht in der Verordnung gelistete Güter und Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck, deren Ausfuhr aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder 
Menschenrechtserwägungen genehmigungspflichtig ist): Nur Deutschland, Frankreich und 
das Vereinigte Königreich haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und nationale 
Listen veröffentlicht. 

- Artikel 6 Absatz 6 (Behörden, die für die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Güter 
mit doppeltem Verwendungszweck zuständig sind): Nach den Diskussionen in der 
Koordinierungsgruppe gemäß Artikel 18 der Verordnung hat die Kommission diese Angaben 
auf ihrer Internetseite unter der Rubrik „interesting links“ veröffentlicht. Dies ermöglichte es 
ihr, die im Amtsblatt veröffentlichten Informationen über die zuständigen Behörden im Falle 
einer Änderung rasch zu aktualisieren und die Informationen über die zuständigen Behörden 
in den neuen Mitgliedstaaten hinzuzufügen, um eine reibungslose Erweiterung zu 
gewährleisten. 

- Artikel 13 (Zollstellen, die zur Erledigung der Zollformalitäten für die Ausfuhr von Gütern 
mit doppeltem Verwendungszweck ermächtigt sind): Kein Mitgliedstaat hat von der in der 
Verordnung vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, nur bestimmte Zollstellen zur 
Erledigung der Zollformalitäten zu ermächtigen. 

- Artikel 21 Absatz 2 (Genehmigung der innergemeinschaftlichen Verbringung nicht in 
Anhang IV der Verordnung gelisteter Güter): Nur Frankreich, Deutschland und das 
Vereinigte Königreich haben derartige Maßnahmen erlassen. 

b) Neue Mitgliedstaaten 

Die meisten neuen Mitgliedstaaten haben seit dem Jahr 2000 neue Rechtsvorschriften 
erlassen, um die Bestimmungen der Verordnung zu übernehmen. In einigen Fällen werden 
diese Rechtsvorschriften jetzt geändert, um dem Inkrafttreten der Verordnung und ihrer 
Änderungen Rechnung zu tragen. Die meisten dieser Rechtsvorschriften wurden noch nicht 
gemäß Artikel 20 der Verordnung notifiziert.  

4) Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen durch die alten Mitgliedstaaten 

a) Statistik 

Ein Mitgliedstaat erhält eigenen Angaben zufolge jedes Jahr mehr als 10 000 Anträge auf 
Ausfuhrgenehmigungen, andere deutlich weniger (einige Hundert). Die einzigen Statistiken, 
die mit relativ geringerer Fehlerquote erstellt werden können, sind Statistiken über die 
Einzelgenehmigungen. Die Anzahl der in den Mitgliedstaaten erteilten Einzelgenehmigungen 
schwankte 2002 je nach Land zwischen 72 und 5048. Die Anzahl der erteilten 
Globalgenehmigungen lag zwischen 2 und 83.  

Dagegen lassen sich keine zuverlässigen Jahresstatistiken über die Verwendung von 
Ausfuhrgenehmigungen durch die Industrie erstellen, da bestimmte Genehmigungen für einen 

                                                 
13 Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, Nr. 273 vom 14.11.2003. 
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längeren Zeitraum als ein Jahr gelten können, und die Ausfuhrgenehmigung häufig bereits vor 
Unterzeichnung eines Ausfuhrvertrages beantragt wird, der letztlich gar nicht zu Stande 
kommt oder erfüllt wird. 

b) Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft (Artikel 6, Anhang II) 

Diese Art der Genehmigung ist eine Neuerung der Verordnung Nr. 1334/2000, und zwar in 
zweierlei Hinsicht: Sie basiert auf dem Gemeinschaftsrecht, und bei Annahme der 
Verordnung hatten viele Mitgliedstaaten noch keine nationale Allgemeingenehmigung. Diese 
Allgemeine Ausfuhrgenehmigung der Gemeinschaft hat die Ausfuhr einer Vielzahl von 
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck (mit Ausnahme der Güter 
gemäß Anhang II Teil 2) in bestimmte Länder (insgesamt zehn) erleichtert.  

Die meisten betroffenen Wirtschaftsbeteiligten in den Mitgliedstaaten haben von dieser 
Genehmigung Gebrauch gemacht. Manche Mitgliedstaaten schreiben im Einklang mit den 
Bestimmungen von Anhang II („Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die 
Verwendung dieser Genehmigung“) vor, dass die Wirtschaftsbeteiligten den zuständigen 
Behörden im Voraus mitteilen müssen, wenn sie die Genehmigung verwenden wollen. In 
anderen Mitgliedstaaten gibt es keine derartige Pflicht der Vorabinformation, sondern die 
Pflicht, Mitteilung zu machen, wenn die Genehmigung zum ersten Mal in Anspruch 
genommen wird. 

c) Allgemeine Ausfuhrgenehmigungen der Mitgliedstaaten (Artikel 6 und 10, Anhang III b) 

In manchen Mitgliedstaaten gab es schon vor der Annahme der Verordnung 
Allgemeingenehmigungen. Dies war insbesondere der Fall im Vereinigten Königreich, in 
Schweden, den Niederlanden, Irland, Frankreich und Deutschland. Nach Annahme der 
Verordnung schaffte Irland seine eigene Allgemeingenehmigung ab, Italien und Griechenland 
dagegen führten nationale Allgemeingenehmigungen ein. Folglich gibt es derzeit in folgenden 
Mitgliedstaaten nationale Allgemeingenehmigungen: Vereinigtes Königreich, Schweden, 
Niederlande, Frankreich, Deutschland, Griechenland und Italien. Diese Genehmigungen 
gelten für eine enger definierte Gruppe von Gütern als die Allgemeine 
Allgemeingenehmigung der Gemeinschaft (Anhang II) und sollen für diese Güter den Handel 
mit anderen als den bereits in Anhang II Teil 2 genannten Ländern erleichtern. Einige 
Allgemeingenehmigungen von Mitgliedstaaten gelten für einige der neuen Mitgliedstaaten, 
und die Kommission hat darauf hingewiesen, dass sie bei der Erweiterung angepasst werden 
müssen. 

d) Global- und Einzelgenehmigungen (Artikel 6 und 10 sowie Anhang III a) 

Der Begriff der Einzelgenehmigung ist in der Verordnung nicht definiert. Im Zuge der 
Arbeiten der Koordinierungsgruppe gemäß Artikel 18 der Verordnung wurde festgestellt, dass 
die Einzelgenehmigungen in der Praxis der Mitgliedstaaten nicht exakt dieselben 
Sachverhalte abdecken; ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie in allen Mitgliedstaaten 
dazu dienen, die höchstmögliche Kontrolle eines bestimmten Vorgangs zu gewährleisten.  

Eine Einzelgenehmigung gilt generell für eine Transaktion eines Ausführers mit einem 
Endverwender, die ein oder mehrere Güter umfassen kann. In der Praxis gibt es 
unterschiedliche Einzelgenehmigungen, die unterschiedliche Fälle abdecken können: einen 
einzigen Ausführer, mehrere Güter und einen einzigen Endabnehmer; einen Ausführer, 
mehrere Güter ohne mengen- oder wertmäßige Beschränkung und einen einzigen 
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Endabnehmer; oder, im Falle bestimmter Länder, in denen es so genannte "offene 
Einzelgenehmigungen" gibt, einen Ausführer und mehrere Länder (diese offene 
Einzelgenehmigung ist der Globalgenehmigung gemäß Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung 
sehr ähnlich). 

Die Globalgenehmigungen sind in Artikel 6 Absatz 5 definiert: „Die Mitgliedstaaten müssen 
nationale Rechtsvorschriften erlassen oder beibehalten, wonach einem bestimmten Ausführer 

für eine Art oder Kategorie von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck eine 

Globalgenehmigung erteilt werden kann, die für die Ausfuhren in ein oder mehrere genau 

festgelegte Länder gültig sein kann“. In der Praxis kann diese Genehmigung folglich für 
einen bestimmten Ausführer für eine Art oder Kategorie von Gütern gelten, die für mehrere 
Endverwender in unterschiedlichen Ländern bestimmt sind. 

Die unterschiedliche Häufigkeit, mit der die verschiedenen Mitgliedstaaten diese 
Genehmigungen verwenden, lässt sich zum Teil mit dem unterschiedlichen Umfang ihrer 
Ausfuhren von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck erklären.  

Was die Ausfuhr der in Anhang IV aufgeführten Güter (Güter, deren innergemeinschaftliche 
Verbringung genehmigungspflichtig ist) oder der in Anhang II Teil 2 aufgeführten Güter 
angeht, so lässt sich nur schwer ein Vergleich anstellen, wie Mitgliedstaaten die Vergabe von 
Einzelgenehmigungen in der Praxis handhaben, da nicht alle den diesbezüglichen Fragebogen 
der Kommission beantwortet haben (obwohl die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 20 der 
Verordnung der Kommission alle sachdienlichen Angaben übermitteln müssen, die diese zur 
Ausarbeitung ihres Berichts benötigt) und diejenigen, die ihn beantwortet haben, nicht immer 
genügend Informationen für operationelle Schlussfolgerungen geliefert haben. Trotz der 
unzureichenden Informationen lässt sich aber ein erster Schluss ziehen: Die Mitgliedstaaten 
entscheiden je nach Einzelfall, welche Art von Genehmigung sie für diese sensiblen Güter 
verwenden. 

5) Verweigerung von Ausfuhrgenehmigungen (Artikel 9) 

Die Mitgliedstaaten sind gehalten, die Kommission über die Verweigerung einer 
Ausfuhrgenehmigung für in der Verordnung gelistete oder unter die Catch-all-Klausel 
fallende Güter zu unterrichten. Gemäß Artikel 9 der Verordnung müssen sie die Kommission 
und die anderen Mitgliedstaaten grundsätzlich informieren, wenn sie eine 
Ausfuhrgenehmigung verweigern oder aber beabsichtigen, eine Ausfuhrgenehmigung zu 
erteilen, die von einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten für einen „im Wesentlichen 
identischen Vorgang“ innerhalb der letzten drei Jahre verweigert wurde.  

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten in den internationalen 
Ausfuhrkontrollregimen auch Mitteilung darüber machen, wenn Ausfuhrgenehmigungen, die 
vor mehr als drei Jahren verweigert wurden, erneut nicht gewährt werden. Im Interesse einer 
reibungslosen Durchführung der Verordnung und um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf die in der Verordnung für den Fall einer vorherigen Verweigerung durch 
einen anderen Mitgliedstaat vorgeschriebenen Vorabkonsultationen über verweigerte 
Genehmigungen möglichst umfassend informiert sind, wäre es höchst wünschenswert, dass 
die Mitgliedstaaten über die Verweigerung von Ausfuhrgenehmigungen mindestens so genau 
informieren wie im Rahmen der internationalen Ausfuhrkontrollregime und dass sie die 
Berechtigung dieser Verweigerung spätestens drei Jahre nach der Unterrichtung der anderen 
Mitgliedstaaten überprüfen.  
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Die Tatsache, dass eine Ausfuhrgenehmigung verweigert wurde, ist jedoch eine vertrauliche 
Information, und die Mitgliedstaaten erstatten darüber nicht systematisch öffentlich Bericht. 
Nur einige Mitgliedstaaten veröffentlichen Informationen über ihre Tätigkeit im Bereich der 
Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck14. Angesichts der 
Vertraulichkeit einer solchen Mitteilung und der Tatsache, dass nicht alle Mitgliedstaaten 
einen Bericht über die von ihnen erteilten bzw. verweigerten Ausfuhrgenehmigungen für 
Güter mit doppeltem Verwendungszweck veröffentlichen, ist die Kommission der Ansicht, 
dass es ihr nicht zusteht, Einzelheiten über Fälle von verweigerten Genehmigungen offen zu 
legen.  

Im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans von Thessaloniki hat die Kommission 
Vorschläge unterbreitet, die die Durchführung von Artikel 9 im Zusammenhang mit der 
Erweiterung verbessern sollen; überdies hat sie die Mitgliedstaaten daran erinnert, dass sie die 
Kommission über die Verweigerung von Ausfuhrgenehmigungen informieren müssen. 

6) Dialog mit der Industrie 

a) Allgemeines 

Im Rahmen der Koordinierungsgruppe gemäß Artikel 18 der Verordnung fanden jedes Jahr 
regelmäßig Sitzungen zwischen den Genehmigungsbehörden der Mitgliedstaaten und 
Vertretern der Industrie statt. In diesen Sitzungen konnten viele Fälle besprochen und 
bestimmte Hindernisse, die den freien Wettbewerb zwischen den Ausführern beeinträchtigen, 
aufgezeigt werden. 

Die Kommission unterhält im Übrigen neben den Arbeiten in der Koordinierungsgruppe 
gemäß Artikel 18 einen regelmäßigen Dialog mit den Ausführern. 

b) Dauer der Genehmigungsverfahren 

Nach Aussagen der Industrie ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bis zur Erteilung 
einer Ausfuhrgenehmigung von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. Manche 
Mitgliedstaaten haben für die Erteilung der Ausfuhrgenehmigungen Richtfristen festgelegt. Es 
ist allerdings zu betonen, dass manche komplexen Vorgänge eine längere Untersuchung 
erfordern (vgl. Punkt 2e oben). 

c) Wettbewerb und Catch-All-Klausel 

Die Vertreter der Industrie berichteten, die Existenz der Catch-All-Klausel sei eine Quelle der 
Rechtsunsicherheit. In der Tat gilt diese Klausel definitionsgemäß für Güter, die weder in der 
Verordnung noch auf nationaler Ebene gelistet und nicht Gegenstand einer Notifikation der 
Mitgliedstaaten sind (es sei denn, eine Ausfuhrgenehmigung wurde bereits verweigert). Die 

                                                 
14 Nur einige Mitgliedstaaten legen hierüber vor ihrem Parlament Rechenschaft ab oder veröffentlichen 

Informationen über ihre Kontrolltätigkeit im Bereich der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck. Jahresberichte zu diesem Thema werden insbesondere erstellt vom 
Vereinigten Königreich, Spanien, Italien, Dänemark und Schweden. Im Allgemeinen sind diese 
Berichte wesentlich weniger ausführlich als die Berichte über Waffenexporte, und sie enthalten nur 
wenig Angaben zu den verweigerten Ausfuhren. Über die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung 
werden die an dem Vorgang beteiligten Akteure immer vertraulich unterrichtet, um das Bekanntwerden 
von Informationen, die die internationale Sicherheit gefährden könnten, zu verhindern. 
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Klausel wird ohne Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene15 angewandt, was sich auf die 
Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten auswirken kann. Die Vertreter der 
Industrie wünschen einen intensiveren Dialog über diesen Aspekt der Verordnung. 

d) Reform der Ausfuhrkontrollen 

Die Vertreter der Ausführer regten an zu prüfen, ob die im Wesentlichen auf dem Grundsatz 
der Ex-ante-Kontrolle basierenden Genehmigungssysteme reformiert und durch Systeme, die 
in erster Linie auf Bescheinigungen der Ausführer basieren, abgelöst werden können. Die 
Mitgliedstaaten haben zu diesen Vorschlägen, die der Koordinierungsgruppe in einem ersten 
Entwurf unterbreitet wurden, nicht Stellung genommen. 

III- VORBEREITUNG DER ERWEITERUNG 

Die Koordinierungsgruppe befasste sich in mehreren Sitzungen mit der Erweiterung und 
konnte auf diese Weise einen Beitrag zur den Arbeiten der zuständigen Ratsgruppe leisten. 

1) Analyse der Vorbereitung auf die Übernahme des gemeinschaftlichen 
Besitzstands 

Die GD Handel hat die alten Mitgliedstaaten über das Ergebnis ihrer regelmäßigen Gespräche 
mit den künftigen Mitgliedstaaten (einschließlich derer, die der EU 2007 beitreten sollen) und 
deren Antworten auf den Fragebogen vom Februar 2002, der einer Bestandsaufnahme der 
bisherigen Rechtsangleichung dient, unterrichtet. Die Auswertung der Fragebogen ergab, dass 
die neuen Mitgliedstaaten sich um eine Angleichung ihrer Rechtsvorschriften an die 
Verordnung bemüht hatten. Sie alle hatten insbesondere Bestimmungen über die Kontrolle 
immaterieller Technologietransfers und eine Catch-All-Klausel eingeführt.  

In Bezug auf die verschiedenen Arten von Genehmigungen ergaben die Arbeiten, dass die 
neuen Mitgliedstaaten mehrheitlich Einzelgenehmigungen verwenden, da meistens 
(verglichen mit manchen „alten“ Mitgliedstaaten, die zu den größten Ausführern von Gütern 
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck gehören) nur recht wenige Anträge 
gestellt werden.  

Die Anzahl der in der EU erteilten Genehmigungen dürfte auch nach der Erweiterung 
weiterhin je nach Mitgliedstaat stark schwanken. Nach den 2002 eingeholten Informationen 
lag die Höchstzahl der in einem neuen Mitgliedstaat erteilten Genehmigungen bei 1300 und 
der Gesamtdurchschnitt bei rund 300. 

In manchen neuen Mitgliedstaaten sind Regelungen üblich, die für Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck Einfuhrgenehmigungen vorsehen. 

2) Unterrichtung der künftigen Mitgliedstaaten über die bisherigen Arbeiten der 
Gruppe gemäß Artikel 18 

Die GD Handel hatte beschlossen, den neuen Mitgliedstaaten noch vor der Erweiterung die 
Schlussfolgerungen der Gruppe gemäß Artikel 18 zu den einzelnen Artikeln und die 

                                                 
15 Führt die Anwendung der Catch-All-Klausel nicht zur Verweigerung der Ausfuhrgenehmigung (was 

häufig der Fall zu sein scheint) ist es nicht notwendig, die anderen Mitgliedstaaten zu informieren. 
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Schlussfolgerungen der Gruppe des Rates zur Durchführung der Verordnung seit ihrem 
Inkrafttreten zu übermitteln. Dies geschah am 10. März 2004. 

3) Die neuen Mitgliedstaaten und die internationalen Ausfuhrkontrollregime 

Die EU setzt sich aktiv dafür ein (Aktionsplan von Thessaloniki, Aktion 7 – Etablierung der 
EU als wichtiger Kooperationspartner der Ausfuhrkontrollregime), dass dem Beitritt der 
neuen Mitgliedstaaten 2004 zugestimmt wird. Die Entscheidungen über die Teilnahme an den 
Regimen sind politischer Natur, beruhen aber zum Teil auf technischen Kriterien. 

Obwohl manche der neuen EU-Mitgliedstaaten nicht sofort ab ihrem EU-Beitritt im MTCR 
und im Wassenaar-Regime16 vertreten sind, gelten doch für sie wegen ihrer Zugehörigkeit zur 
EU nach Inkrafttreten der Verordnung dieselben Verpflichtungen zur Ausfuhrkontrolle wie 
für alle anderen Mitgliedstaaten (die den internationalen Ausfuhrkontrollregimen bereits 
angehören) – auch wenn sie keinen Zugang zu dem Austausch sensibler Informationen haben, 
der in diesen Regimen stattfindet17.  

Die Tatsache, dass die neuen Mitgliedstaaten keinen Zugang zu den sensiblen Informationen 
haben, die in den Arbeitsgruppen des MTCR und insbesondere des Wassenaar-Regimes (die 
Wassenaar-Arbeitsgruppen treffen sich jedes Jahr sehr häufig) ausgetauscht werden, 
beeinträchtigt ihre Fähigkeit zur Durchführung der Verordnung, während gleichzeitig durch 
den Binnenmarkt ihre Möglichkeiten zur Ausfuhr von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck zunehmen.  

Dies schafft eine Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten, und zwar sowohl, was die 
Ausarbeitung der gemeinschaftlichen Handelsvorschriften angeht, als auch in Bezug auf 
Sicherheitsfragen: Die Mitgliedstaaten, die den internationalen Ausfuhrkontrollregimen 
angehören, können gegen deren Entscheidungen ein Veto einlegen. Sind die Beschlüsse erst 
einmal gefasst, sind sie später aller Wahrscheinlichkeit nach Gegenstand eines Vorschlags der 
Kommission18 zur Änderung der Anhänge der Verordnung. Die neuen Mitgliedstaaten 

                                                 
16 Da keiner der neuen Mitgliedstaaten, die die Aufnahme in die Ausfuhrkontrollregime beantragt hatten, 

bis Ende 2003 zugelassen worden war, machte die Kommission die Mitgliedstaaten darauf aufmerksam, 
dass unter Umständen im Jahr 2004 bestimmte Plenarsitzungen dieser Regime, auf denen über die 
Genehmigungspflicht für bestimmte Güter entschieden würde, ohne diese Länder stattfinden würden. 
Tatsächlich erreichte die EU durch ihre Bemühungen, dass in der Plenarsitzung der Gruppe nuklearer 
Lieferländer von 2004 am 27. Mai 2004 drei neue Mitgliedstaaten, die die Aufnahme beantragt hatten, 
sowie China aufgenommen wurden. Die fünf neuen Mitgliedstaaten, die die Teilnahme in der 
Australiengruppe beantragt hatten, wurden am 26. Mai 2004 aufgenommen. Die sieben neuen 
Mitgliedstaaten, die dem MTCR beitreten wollten (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slowakei, 
Slowenien und Zypern), und die sechs neuen Mitgliedstaaten, die die Teilnahme am Wassenaar-Regime 
beantragt hatten (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slowenien und Zypern) wurden noch nicht 
zugelassen. 

17 In den internationalen Ausfuhrkontrollregimen gibt es im Allgemeinen verschiedene technische 
Gruppen zur Vorbereitung der Entscheidungen, die vom Plenum einstimmig gefasst werden. Es gibt 
folgende technische Gruppen: Gruppen, die beraten, für welche Güter Kontrollen vorzusehen sind; die 
„Zollgruppen“, die über die Durchführung der Zollkontrollen beraten; die „Intelligence“-Gruppen, die 
über Tendenzen der Verbreitung und die Gefahr des Erwerbs von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck und Massenvernichtungswaffen durch staatliche und nicht staatliche Stellen 
beraten. 

18 Gemäß Artikel 11 der Verordnung werden die Listen von Gütern in Anhang I im Einklang mit den 
einschlägigen Verpflichtungen und Bindungen aktualisiert, die jeder Mitgliedstaat als Mitglied der 
internationalen Nichtverbreitungsregime und Ausfuhrkontrollvereinbarungen übernommen hat. 
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dagegen haben keine Möglichkeit, die Beschlüsse der Regime zu beeinflussen, müssen diese 
dann aber später nach der Annahme entsprechender Gemeinschaftsvorschriften mittragen. 

IV- DER INTERNATIONALE KAMPF GEGEN DIE VERBREITUNG VON 

MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN UND DER GIPFEL VON THESSALONIKI 

1) Internationaler Kontext 

Der Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und vor allem das Ziel, 
den Zugang von nicht staatlichen Akteuren (Terroristen) zu Gütern und Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck zu verhindern, sind nach dem 11. September 2001 zu 
Prioritäten der internationalen Gemeinschaft geworden. Auf die Gefahr des Einsatzes von 
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen wurde in den internationalen Gremien und den 
Mitgliedstaaten schon lange vorher hingewiesen, aber sie wurde nicht systematisch in die 
Ziele der internationalen Regime zur Kontrolle der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck integriert. 

Die Bedrohung durch die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen erklärt sich unter 
anderem dadurch, dass manche Länder den Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträgen nicht 
beigetreten sind (und infolgedessen bestimmte Technologien und Waffen entwickelt haben, 
die sie exportieren können). Andere haben ihre Pflichten im Rahmen dieser Verträge verletzt, 
obwohl sie Vertragspartei waren (Beispiel: der Krieg zwischen Iran und Irak, in dem Irak 
chemische Waffen einsetzte). Wieder andere schließlich, die wohl Vertragspartei waren, 
wollten sich zurückziehen und sich der Verpflichtung entledigen, für vertragskonforme Ziele 
zusammenzuarbeiten.  

Nach den Ereignissen des 11. September 2001 setzten sich die internationalen 
Ausfuhrkontrollregime zum Ziel, den Erwerb von Massenvernichtungswaffen und Gütern mit 
doppeltem Verwendungszweck zur Herstellung solcher Waffen für terroristische Zwecke zu 
verhindern. Damit wurde eine erhebliche Anpassung der Arbeitsmethoden der Regime 
erforderlich, die ursprünglich geschaffen worden waren, um die Entwicklung illegaler 
Militärprogramme zu verhindern und nicht die betrügerische Verwendung von Gütern mit 
doppeltem Verwendungszweck durch nicht staatliche Gruppen, die naturgemäß im 
Untergrund agieren. 

2) Der Gipfel von Thessaloniki und die Folgemaßnahmen 

Auf dem Gipfel von Thessaloniki im Juni 2003 nahm die Europäische Union eine Erklärung 
zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und einen Aktionsplan an. Die 
folgenden Aktionen dieses Plans sind für die Durchführung der Verordnung von Belang: 
Aktion 7 (Etablierung der EU als wichtiger Kooperationspartner der Ausfuhrkontrollregime), 
Aktion 20 (Verschärfung der Ausfuhrkontrollregelung der Gemeinschaft), Aktion 21 (Peer 
Reviews der Ausfuhrkontrollpraxis in den derzeitigen und der neuen Mitgliedstaaten).  

Die Dienststellen der Kommission haben eine Vielzahl von Vorschlägen zur Durchführung 
dieser Maßnahmen vorgelegt. Diese betrafen insbesondere die Förderung des Beitritts der 
neuen Mitgliedstaaten zu den internationalen Ausfuhrkontrollregimen, die Rolle der 
Kommission im Wassenaar-Regime und im MTCR, die konkreten Möglichkeiten zur 
Stärkung der Kohärenz der Vorschläge der EU und ihre Koordination im Zusammenhang mit 
den Beschlüssen der internationalen Ausfuhrkontrollregime, die Möglichkeit, 
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genehmigungspflichtige Güter leichter zu erkennen, die Verbesserung der gegenseitigen 
Unterrichtung über verweigerte Ausfuhrgenehmigungen innerhalb der EU und die 
Durchführung der „Peer Reviews“. Diese Vorschläge wurden im Großen und Ganzen vom 
Rat positiv aufgenommen und sind inzwischen weitgehend fertig gestellt, werden weiter 
bearbeitet oder beraten.  

Der Kommission wurde die Aufgabe übertragen, die Peer Reviews der Ausfuhrkontrollpraxis 
in der erweiterten Union zu koordinieren. Zu diesem Zweck wurde eine Task Force gebildet. 
Ihr gehören Vertreter der GD Handel und der GD Außenbeziehungen, des Generalsekretariats 
des Rates und Finnlands an. Die von der Task Force vorgeschlagene Methodik wurde am 
3. Februar 2004 gutgeheißen. Danach wurde eine ehrgeizige Planung von Besuchen 
vereinbart, in deren Rahmen jeder Mitgliedstaat zwei andere Mitgliedstaaten bei sich 
empfangen kann. Auf der Grundlage einer Liste von 20 Diskussionsthemen können sich so 
neue und alte Mitgliedstaaten über ihre (ersten) Erfahrungen mit der Durchführung der 
Verordnung austauschen. Die GD Handel hat für die Expertenbesuche einen beträchtlichen 
finanziellen Beitrag von 135 000 Euro geleistet.  

Der Aktionsplan von Thessaloniki wurde im Dezember 2003 durch eine Strategie gegen die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ergänzt, die bestimmte Elemente des 
Aktionsplans übernimmt und in eine globale Perspektive stellt. 

V- SCHLUSSFOLGERUNG 

Das Inkrafttreten der Verordnung Nr. 1334/2000 war für den Außenhandel der EU, die 
Ausführer und die Verwalter der Ausfuhrgenehmigungen in der EU eine wichtige 
Verbesserung. Die Verordnung hat dazu beigetragen, dass die Mitgliedstaaten ihre 
Standpunkte in den internationalen Ausfuhrkontrollregimen in allen Fragen, die ihre 
Grundprinzipien berühren, koordinieren. 

Die Erweiterung bietet die Gelegenheit, die Durchführung der Verordnung zu verbessern und 
eine stärkere Konvergenz der einschlägigen Praxis der Mitgliedstaaten zu erreichen, so dass 
die Ausfuhrkontrollen fortgesetzt werden können und mit der zunehmenden Globalisierung 
der Industrie von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck vereinbar 
sind.  

Die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck 
ist ein wichtiger und konkreter Teil des Kampfes gegen die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen. Ihre Durchführung hat wirtschaftliche Auswirkungen und muss 
deshalb ständig angepasst werden und ein Gleichgewicht finden zwischen dem Ziel der 
Sicherheit und dem Ziel einer Stärkung des legitimen weltweiten Handels mit Gütern mit 
doppeltem Verwendungszweck zu zivilen Zwecken.  
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Eine Verpflichtung aller Staaten der internationalen Gemeinschaft zur Kontrolle ihrer 
Ausfuhren von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und mit einer 
Bedeutung für die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, wie sie die Resolution 1540 
des UN-Sicherheitsrates vorsieht, könnte, sofern bestimmte wichtige Voraussetzungen 
gegeben sind, die Wettbewerbsverzerrungen verringern, unter denen die europäische Industrie 
aufgrund fehlenden Multilateralismus und mangelnder Einheitlichkeit bei der Durchführung 
der Ausfuhrkontrollen in diesem Bereich leidet. Der internationalen Sicherheit könnte dies 
mittelfristig zugute kommen. Da die UN-Resolution Kontrollen vorsieht, die durch die 
derzeitige Verordnung nicht abgedeckt sind und Zuständigkeiten der Gemeinschaft berühren, 
wird es wichtig sein, dass sich die Kommission an der Gestaltung des Beitrags der EU zur 
Umsetzung dieser Resolution aktiv beteiligt.  


